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Vorbildliche 
US-Steuerreform?

Eine auf weniger Staat, mehr 
Selbsthilfe, Eigenverantwor

tung und Freiheit, mehr IVIarkt, 
Wachstum und Stabilität setzende 
Politik kann nur bei fühlbarer Sen
kung der Abgabenbelastung der ar
beitenden Bürger und Unterneh
men gelingen. Ein Gesetz, das bei 
weniger Ausnahmetatbeständen ei
nen deutlich niedrigeren Steuersatz 
vorschreibt, ist nicht nur einfacher, 
sondern letztlich auch sozialer und 
gerechter als ein Steuergesetz mit 
höheren Sätzen und vielfältigen, für 
den normalen Bürger nicht mehr 
durchschaubaren Ausnahmen.“

Dieses, sicherlich konsensfähige 
Zitat stammt nicht, wie man meinen 
könnte, aus der Ansprache des US- 
Präsidenten, mit der dieser seine, 
verglichen mit dem gegenwärtigen 
US-Einkommensteuersystem, weit
reichende Steuerreform ankündig

te. Das Zitat entstammt den Überle
gungen eines deutschen Staatsse
kretärs zur deutschen Steuerpolitik. 
Der deutsche Steuerzahler dürfte 
nicht ganz ohne Neid zur Kenntnis 
genommen haben, daß steuerpoliti
sche Grundsätze, die hierzulande 
schon seit Jahren vertreten werden 
und -  wie das Zitat ja zeigt -  auch im 
politischen Raum verbal aufgegrif
fen worden sind, jenseits des Atlan
tiks in die Tat umgesetzt werden 
sollen. Selbst wenn die Skeptiker 
recht behalten sollten, daß die vor
gestellte Reform noch in so man
chen Einzelpunkten abgeändert 
und dadurch „verwässert“ werde, 
dürfte niemand die Grundsätze der 
Reform in Frage stellen: Vereinfa
chung, mehr Klarheit, Abbau von 
steuerlichen Vergünstigungen und 
deutliche Senkung der Steuersätze. 
Wie Reagan könnte sicher auch 
Bundeskanzler Kohl innenpolitisch 
wieder an Terrain gewinnen, wenn 
eine wirkliche Reform der deut
schen Lohn- und Einkommensteuer 
nicht nur in Reden beschworen, 
sondern sichtbar und deutlich in An
griff genommen würde. Denn die 
vorgesehenen Steuerkorrekturen, 
die zudem noch in zwei Schritten 
1986 und 1988 vorgenommen wer
den sollen, werden nicht schon da
durch zu einer solchen Reform, daß 
-  nach des Kanzlers Worten -  den 
Bürgern die bislang größte Summe 
in der Geschichte der Bundesrepu
blik „zurückgezahlt“ wird.

Wäre die Bundesregierung auch 
gut beraten, in diesem Fall der US- 
Administration im Grundsatz zu fol
gen, so ist das amerikanische Vor
haben nicht schlicht zu kopieren. 
Dazu sind die Steuersysteme hier 
und in den USA zu unterschiedlich 
und dort die Besteuerung auch 
nach der Reform noch zu unsyste
matisch. So radikal auf den ersten 
Blick die Senkung der alten 14 Ein
kommensteuersätze von 11 bis 
50 % auf die drei Sätze von 15,25 
und 35 % sowie die Reduzierung 
des Körperschaftsteuerhöchstsat
zes von 46 % auf 33 % (mit niedri

geren Sätzen für kleinere Unterneh
men) auch erscheinen mag, so dür
fen beispielsweise zwei Ungereimt
heiten nicht übersehen werden. In 
den USA werden zum einen von 
den Staaten und den Gemeinden 
zusätzlich Einkommensteuern er
hoben, die nicht mehr auf die Bun
dessteuer angerechnet werden sol
len, was die Senkung der Steuer
sätze zum Teil neutralisieren wird. 
Zum anderen besteht in den USA im 
Gegensatz zur Bundesrepublik 
noch der steuerpolitische Widersinn 
der Doppelbesteuerung der ausge
schütteten Gewinne von Kapitalge
sellschaften (lediglich 10 % der ge
zahlten Dividenden können künftig 
vom Anteilseigner angerechnet 
werden). Auch in diesem Falle errei
chen also die tatsächlich zu zahlen
den Steuern höhere Sätze als oben 
genannt.

Um freilich das Ausmaß der ame
rikanischen Steuerreform zu errei
chen, wäre auch in der Bundesre
publik eine deutliche Reduzierung 
des Körperschaftsteuersatzes so
wie der Grenzbelastung bei der Ein
kommensteuer nötig, beispielswei-^ 
se durch eine Absenkung des Pro
portionalsatzes für die niedrigeren 
Einkommen von derzeit 22 % um 
einige Prozentpunkte, durch eine 
Begradigung des Anstiegs der 
Steuersätze sowie durch eine Ver
minderung des Spitzensteuersat
zes auf leicht unter 50 %. Aufkom
mensneutral könnte und sollte dies 
wie in den USA dadurch finanziert 
werden, daß die vielfältigen unüber
sichtlichen, teils inkonsistenten und 
steuersystematisch verfehlten 
Steuervergünstigungen abgebaut 
und die Subventionen erheblich re
duziert werden. Ohne einen ver
gleichbaren Reformschritt wie in 
den USA wird es die Bundesrepu
blik jedenfalls schwer haben, einer 
leistungsgerechten Besteuerung 
zum Durchbruch zu verhelfen und 
die Belastung so zu mindern, daß 
die Chancen für mehr Wachstum 
und Beschäftigung durchschlagend 
verbessert werden.

268 WIRTSCHAFTSDIENST 1985A/I


